
Die Abgabe, Anwendung und Rückgabe der Tierarzneimittel ist zu dokumentieren. 
 

Arzneimittelanwendungs- und Abgabebeleg  - vom Tierarzt auszufüllen 

� Laufende Nummer 

� Tierhalter (Nachname, Adresse/LFBIS) 

� Tierarzt (Name, Adresse/Tierarztnummer) 

� Abgabe/Behandlung/Rücknahme 

� Tierart 

� Identität der Tiere 

� Diagnose 

� Menge/verabreichte Dosis 

� Tierarzneimittelname 

� verabreichte Dosis 

� Chargennummer (bei Abgabe) 

� Anleitung (bei Abgabe)  

� Wartezeit 

� Unterschrift 

� Datum der Anwendung 

 

Arzneimittelanwendungsbeleg  - vom Tierhalter auszufüllen 

� Datum der Anwendung 

� Identität der Tiere 

� Name des Tierarzneimittels 

� verabreichte Dosis 

� Anwendungsart  (in den Muskel, unter die Haut, ins Maul, ins Euter, äußerlich) 

� Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Die Belege sind 5 Jahre lang aufzubewahren. 



Rücknahmebestätigung: 

 

Nicht benötigte oder abgelaufene Tierarzneimittel s owie Tierarzneimittelreste  sind 

spätestens bei der nächsten Visite nach Abschluss der jeweiligen Behandlung dem Tierarzt 

zu übergeben.   

Leergebinde von Eutertuben und Injektionsflaschen, ausgenommen  Tierarzneimittel, 

welche als Wirkstoffe ausschließlich Vitamine, Mengen- oder Spurenelemente enthalten, 

sowie reine Eiseninjektionspräparate, sind spätestens bei der nächsten Visite nach 

Abschluss der jeweiligen Behandlung dem Tierarzt vorzulegen.  

 

 


